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1. SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 
 
 
Der Auftraggeber plant den Neubau von fünf Mehrfamilienhäusern auf dem Ge-
lände Hattsteiner Allee 20-22. Für das Objekt wird eine, in zwei baulich voneinan-
der getrennte Mittelgaragen aufgeteilte, Tiefgarage und einige zusätzliche Au-
ßenstellplätze errichtet, von denen eine Tiefgarage mit 18 Stellplätzen sowie acht 
Außenstellplätze von der Hattsteiner Allee aus angefahren werden. Die Zufahrt 
zu diesen Außenstellplätzen/Tiefgaragenstellplätzen soll westlich am Bestands-
gebäude Hattsteiner Allee 20 vorbeiführen.  
 
Durch eine Modellberechnung soll geprüft werden, inwieweit aus den zu erwar-
tenden Fahrbewegungen Geräuschbelastungen am Gebäude Nr. 20 auftreten 
können, die zu einer Überschreitung des für dieses Gebäude zugeordneten Im-
missionsrichtwertes analog einem Allgemeinen Wohngebiet [tags 55 dB(A)/ 
nachts 40 dB(A)] führen können. Die schalltechnischen Untersuchungen finden 
Verwendung im Genehmigungsverfahren für das Planungsvorhaben. Sind Richt-
wertüberschreitungen zu prognostizieren, soll durch bauliche Schallschutzmaß-
nahmen eine Verbesserung der Immissionssituation herbeigeführt werden.  
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2. BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 
 
 

2.1 ZUR VERFÜGUNG STEHENDE UNTERLAGEN 
 
 
Für die schalltechnischen Berechnungen standen uns folgende Unterlagen zur 
Verfügung: 

 
 

 Lageplan/Vermessungsplan Flur 99/Flurstück 87 und angrenzende 
aufgestellt: Bernd Heinen, Vermessungsingenieur, 64846 Groß-Zimmern 
Planstand Vorabzug 03.04.2019 
 

 Freiflächenplan Haus Nr. 1-5, Hattsteiner Allee 20-22 
Planstand 22.02.2019 
aufgestellt: Dexturis, 61231 Bad Nauheim 
 

 Systemskizze, Lage der oberirdischen Stellplätze/Zu- und Ausfahrt zur 
Tiefgarage 
 
- Skizze Schnitt A-A für das Bestandsgebäude Hattsteiner Allee 20 

- Skizze Längsschnitt TG-Rampe 

 jeweils gefertigt/zur Verfügung gestellt durch Dexturis, 61231 Bad Nauheim 

 
 Diverse Luftbildaufnahmen für den Plangebietsbereich 

 
 
 
 

2.2 NORMEN UND RICHTLINIEN 
 
 
Folgende Normen und Richtlinien wurden bei der Bearbeitung herangezogen: 
 
TA Lärm 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bun-

des-Immissionsschutzgesetz 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm  
Fassung vom 26.08.1998 

 
DIN ISO 9613-2 
 

Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 
Freien, Teil 2, Allgemeines Berechnungsverfah-
ren, Entwurfsfassung September 1997 

 
Parkplatzlärmstudie Untersuchungen von Schallemissionen aus Parkplät-

zen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen, Bayerisches Landes-
amtes für Umweltschutz 
6. Auflage 2007  

 
 
Soweit darüber hinaus Normen und Richtlinien zur Anwendung kommen, sind 
diese im Text genannt und ggf. erläutert. 
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3. BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN / EINGANGSDATEN 
 
 
Die schalltechnischen Berechnungen beziehen sich auf das Bestandsgebäude 
Hattsteiner Allee 20. Nach Mitteilung des Auftraggebers ist das Gebäude mit sei-
nem schalltechnischen Schutzanspruch einem Gebäude in Allgemeinen Wohn-
gebieten gleichzusetzen. Die Immissionsrichtwerte außerhalb von Gebäuden 
nach TA Lärm betragen daher 
 
    tags  55 dB(A), 
    nachts  40 dB(A). 
 
Die Einwirkung der zu beurteilenden Geräusche wird anhand eines Beurteilungs-
pegels Lr bewertet. Dieser Beurteilungspegel wird unter Berücksichtigung der 
Einwirkdauer, der Tageszeit des Auftretens und besonderer Geräuschmerkmale 
(Impulse, Töne) gebildet. 
 
Soweit Fahrgeräusche in sog. „Ruhezeitenabschnitten“ auftreten (werktags 
06:00 Uhr - 07:00 Uhr und 20:00 Uhr - 22:00 Uhr, hiervon abweichend an Sonn- 
und Feiertagen 06:00 Uhr - 09:00 Uhr, 13:00 Uhr - 15:00 Uhr und 20:00 Uhr - 
22:00 Uhr), werden in Einwirkungsorten in „Allgemeinen Wohngebieten“ Zu-
schläge zu dem für diesen Zeitabschnitt gebildeten Immissionspegel von 
KR = 6 dB angewendet. 
 
Die Fahrthäufigkeiten von und zur Tiefgarage/zu den oberirdischen Stellplätzen 
werden anhand der Anhaltswerte N zu Bewegungshäufigkeiten an Parkplätzen 
nach der „Parkplatzlärmstudie“ abgeleitet.  
 
Diese betragen  
 
für Tiefgaragen an Wohnanlagen Ntags  0,15 Fahrbewegungen/Stellplatz/h 
 Nnachts 0,02 Fahrbewegungen/Stellplatz/h, 
ungünstigste Stunde Nnachts 0,09 Fahrbewegungen/Stellplatz/h, 
 
für oberirdische Parkplätze an  
Wohnanlagen  Ntags  0,4 Fahrbewegungen/Stellplatz/h 
 Nnachts 0,05 Fahrbewegungen/Stellplatz/h, 
ungünstigste Stunde Nnachts 0,15 Fahrbewegungen/Stellplatz/h, 
 
 
Hieraus resultieren für die Frequentierung der Tiefgaragenstellplätze (18)  
 
  tags 2,7 Fahrbewegungen/h, 
  nachts 0,36 Fahrbewegungen/h, 
ungünstigste Stunde  nachts 1,6 [2] Fahrbewegungen/h, 
 
entsprechend für den 16-stündigen Bezugszeitraum ~ 43 PKW-Fahrbewegungen 
bzw. nachts ~ 3 Fahrbewegungen. Für die Frequentierung der „oberirdischen 
Parkplätze“ entstehen für die acht vorgesehenen Stellplätze 3,2 Fahrbewegun-
gen/h, entsprechend für die Tageszeit ~ 51 Fahrbewegungen/Parkvorgänge (Ein-
parken und Ausparken dabei separat berechnet, entsprechend z.B. 26 An- und 
Abfahrten) und für die Nachtzeit 0,4 Fahrbewegungen/h, entsprechend 3,2 Fahr-
bewegungen (z.B. zwei Einpark- und ein Ausparkvorgang) im Nachtzeitraum. 
 
Für die „ungünstigste Stunde“ sind 1,2 [1] Fahrbewegungen/h zu berücksichtigen. 
 
Die Parkplatzlärmstudie führt hierzu aus, dass die Anwendung der Anhaltswerte 
zu den Fahrthäufigkeiten für die verschiedenen Parkplatzarten in der Regel zu 
Ergebnissen „auf der sicheren Seite“ führt. Die Schallausbreitungsberechnungen 
werden nach den Berechnungsalgorithmen der Parkplatzlärmstudie/TA Lärm/DIN 
ISO 9613-2 durchgeführt. Auf die entsprechenden Regelwerke wird verwiesen. 

  



Seite 6 zur schalltechnischen Stellungnahme P 19012 GSA Limburg GmbH 
 

4. BERECHNUNGSERGEBNISSE 
 
 
Aus den erwarteten Fahrvorgängen von und zur Frequentierung der Tiefgarage 
bzw. für die Parkvorgänge einschließlich An- und Abfahrten der oberirdischen 
Stellplätze berechnen sich die Geräuschbelastungen für die Gebäudefassade 
des Hauses Nr. 20 wie folgt: 
 
Tabelle 1: Berechnungsergebnisse 
 

Berechnungspunkt Berechnungsergebnis 

 tags Lr,16h nachts Lr,8h „ungünstigste Stunde“ 

IP 1 47,6 37,2 42,7 

IP 2 47,2 36,7 42,1 

IP 3 46,2 35,5 41,0 

 
alle Pegelwerte in dB(A) 

 
Der Vergleich mit dem Immissionsrichtwert - tags 55 dB(A) - zeigt, dass dieser 
sicher eingehalten und unterschritten wird. Ebenso ist die Einhaltung und Unter-
schreitung des Immissionsrichtwertes der Nachtzeit aus dem „Mittelwert“/Beur-
teilungspegel für den achtstündigen Nachtzeitraum zu prognostizieren. Die Beur-
teilung anhand des Fahrzeugaufkommens der "lautesten Nachtstunde" (hier bis 
zu drei Fahrbewegungen und zusätzlich ein Parkierungsvorgang auf dem Stell-
platz) führt zur Überschreitung des Nachtrichtwertes um ca. +2 bis +3 dB(A). 
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5. SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN 
 
 
Gegenüber der Geräuschentwicklung zur Tageszeit werden keine bauli-
chen/organisatorischen Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Für den Nachtzeit-
raum führt die Geräuschentwicklung für die „ungünstigste Nachtstunde“ (d.h. die 
Zeit, in der die höchsten Fahrbewegungen innerhalb einer Zeitstunde auftreten) 
in Höhe des benachbarten Gebäudes Nr. 20 zu Beurteilungspegeln von Lr,1h 
~ 42 dB(A). Der Immissionsrichtwert der Nachtzeit für Allgemeine Wohngebiete    
- 40 dB(A) - wird hierdurch überschritten. 
 
Wird im Verlauf der Zufahrt/am oberirdischen Parkplatz eine Schallschutzwand 
mit einer Höhe von h ~ 2 m über Bezugshöhe Fahrweg/Parkplatz errichtet, kann 
durch die hierdurch hervorgerufene Abschirmung die Einhaltung der Immissions-
richtwerte in Höhe von Fensteranlagen im Erdgeschoss erreicht werden. Für 
Fensteranlagen im Obergeschoss im Nahbereich zum Fahrweg tritt noch ein 
„grenzwertiges Ergebnis“ [40-41 dB(A)] in der Prognoseberechnung auf.  
 
Die schalltechnischen Berechnungen berücksichtigen dabei eine Schallschutz-
wand, deren Oberfläche fahrwegeseitig in der Klassifizierung „hochabsorbierend“ 
hergestellt wird, sodass Reflexionswirkungen zwischen Schallschutzwand und 
benachbart parallel stehendem Gebäude unterbunden werden. 
 
Eine Unterschreitung des Immissionsrichtwertes der Nachtzeit in Höhe der Ober-
geschosse ergibt sich dann, wenn der Fahrweg zur Tiefgarage/die Rangierfläche 
des PKW-Stellplatzes nicht mit einem „Pflasterbelag“ (Pflasterfugen > 3 mm) 
hergestellt wird, sondern eine Asphaltdeckschicht aufgebracht wird. Hierdurch 
reduzieren sich die Fahrgeräusche nochmals in einer Größenordnung von ca.        
-1 dB(A), sodass der rechnerische Nachweis der Richtwerteinhaltung an allen 
Immissionsaufpunkten hierdurch geführt werden kann.  
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6. PROGNOSESICHERHEIT 
 
 
Nach EN ISO 9613-2 muss von einer verfahrensbedingten Prognoseunsicherheit 
aufgrund der Lage der Schallquellen und der Immissionsaufpunkte von ± 1 dB(A) 
an den ausgewiesenen Berechnungsergebnissen ausgegangen werden. 
 
Durch die Verwendung der Eingangsdaten der „Parkplatzlärmstudie“ für die Mo-
dellierung der Geräuschentwicklung sind Ergebnisse „auf der sicheren Seite“ zu 
prognostizieren. Die Parkplatzlärmstudie weist zusätzlich zu den Anhaltswerten N 
- die jeweils den Maximalwert des Fahrzeugaufkommens der zugrunde liegenden 
Verkehrserhebungen darstellen - die Mittelwerte der Untersuchungen aus. Für 
Tiefgaragenstellplätze beträgt der Mittelwert für die „ungünstigste Nachtstun-
de“ N = 0,02 bzw. N = 0,05. Der Anhaltswert für die „ungünstigste Nachtstun-
de“ für die schalltechnischen Prognosen beträgt N = 0,09. Die hieraus resultie-
rende Differenz am Immissionsanteil Ziel- und Quellverkehr Tiefgarage beträgt -
2,5 dB(A).  
 
Für oberirdische Stellplätze werden Mittelwerte für die „ungünstigste Nacht-
stunde“ von N = 0,03 bzw. N = 0,1 ausgewiesen. Der Anhaltswert für die schall-
technische Prognose beträgt N = 0,15. Die Pegeldifferenz zwischen dem Maxi-
malwert und dem Mittelwert der Fahrbewegungen beträgt -1,8 dB(A). 
 
Im Hinblick auf die Fahrbewegungen enthält das Verfahren der Parkplatzlärmstu-
die somit eine Planungsreserve zwischen Mittelwert und Maximalwert von ca.       
-2 dB(A). In Verbindung mit den sonstigen Prognoseeinflüssen nach EN ISO 
9613-2 wird die Gesamtunsicherheit der vorliegenden Geräuschimmissionsprog-
nose daher mit +1/-3 dB(A) an den ausgewiesenen Berechnungsergebnissen 
abgeschätzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIESE SCHALLTECHNISCHE STELLUNGNAHME  
UMFASST 13 SEITEN SOWIE IN DER ANLAGE AUSZÜGE  
AUS DEN BERECHNUNGSPROTOKOLLEN. 
 
 
 
 
LIMBURG, DEN 26. APRIL 2019 Zi/Ba 
 
 
 
GSA Ziegelmeyer GmbH 
Beratungsgesellschaft 
Schallimmissionsschutz, 
Technische Akustik, 
Bau- und Raumakustik  
 
 
 
 
Ziegelmeyer 






































